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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.02.1989

Norm

DSt 1872 §2 C1

DSt 1990 §1 C1

Rechtssatz

Auch wenn der Mandant erklärt, er werde ein in Rechnung gestelltes Honorar nicht bezahlen, darf der Rechtsanwalt

seine Honoraransprüche nicht sofort einklagen, sondern muss zunächst eine Abrechnung erstellen und dem Klienten

in Form einer - überprüfbaren - Honorarnote zukommen lassen.
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